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I N f o r m At I o N

W i e  kö n n e n  W i r  S i e  u n t e r S t ü t z e n ?

die slVen haben ihre Kompetenz im bereich des metall- und 
stahlbaus. unsere geschäftsbereiche Aus- und Weiterbildung 
sowie dienstleistungen bieten Ihnen dazu folgendes leis-
tungsspektrum an:

• Wir qualifizieren Ihr Personal als 
 − bVK-geprüfter Kolonnenführer und/oder
 − frosIo-beschichtungsinspektor
 − Prüfpersonal für zerstörende/zerstörungsfreie Prüfver-

fahren (z. b. für schichtdickenmessungen, Haftzugprü-
fungen usw.) 

• Alternativ können die relevanten Prüfungen und das 
dokumentieren der Ergebnisse durch unsere er fahrenen und 
frosIo-zertifizierten beschichtungsinspektoren erfolgen. 
die dokumente können bestandteil der werkseigenen 
Produktionskontrolle werden.

• Außerdem verfügen wir über ein umfangreiches Prüfmittel-
spektrum und sind für den bereich der Kontrolluntersuchun-
gen von Korrosionsschutzarbeiten im rahmen der dIN EN 
Iso 17025 akkreditiert. 
für metallische Werkstoffe können wir auch Korrosionsprü-
fungen durchführen. 

•  für die beiden speziellen Prozesse
 − thermisches spritzen und 
 − feuerverzinken

    können wir die im rahmen der WPK notwendigen 
    Prüfungen durchführen
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Als dauerhaftigkeit nach Vo (Eu) Nr. 305/2011 versteht man das Ver-
mögen eines Produkts, die von ihm verlangte leistung unter dem Ein-
fluss vorhersehbarer Einwirkungen (z. b. Korrosion, temperatur, Wasser, 
uV-strahlung, Abrieb, Wettereinflüsse, usw.)  über einen festgelegten, 
wirtschaftlich angemessenen zeitraum (= Nutzungsdauer des Produkts) 
aufrecht zu erhalten. 

dies ist die Voraussetzung dafür, dass bei normaler unterhaltung durch-
ein solches Produkt ein ordnungsgemäß geplantes und ausgeführtes 
bauwerk die wesentlichen Anforderungen im rahmen seiner Nutzungs-
dauer er füllt.

P l a n g r ö S S e n  v o n  n u t z u n g S dau e r n  n ac h  e n  1990:2002

klasse Jahre Beispiele

1 10 tragwerke mit befristeter standzeit (1)

2 10-25 Austauschbare tragwerksteile, 
z. b. Kranbahnträger, lager

3 15-30 landwirtschaftlich genutzte und ähnliche trag-
werke

4 50 gebäude und andere gewöhnliche tragwerke

5 100 monumentale gebäude, brücken und andere Inge-
nieurbauwerke
(1) tragwerke oder tragwerksteile, die zur regelmäßigen 
Wiederverwendung vorgesehen sind, sollten nicht als trag-
werke mit befristeter standzeit eingestuft werden.

1. zunächst ist zu überprüfen, ob eine leistungsspezifikation vorliegt.

2. die leistungsspezifikation muss mindestens festlegen:
 − schutzdauer des Korrosionsschutzes
 − die Korrosivitätskategorie

3.  die leistungsspezifikation muss u. a. folgende detailangaben ent-
halten:

 − oberflächenvorbereitung (reinheit und Vorbereitungsgrade)
 − Korrosionsschutzsystem
 − Arbeitsanweisungen für das Aufbringen von beschichtungspro-

dukten und die reparatur
 − Anforderungen an Kontrolle und überprüfung

4.  Nach dIN EN Iso 12944-7 Pkt. Pkt. 6.1 muss die Ausführung von 
beschichtungsarbeiten in allen Arbeitsgängen überwacht werden. 
das Personal für die überwachung muss entsprechend qualifiziert 
und erfahren sein.

5.  Nach dIN EN Iso 12944-7 Pkt. 3.1.2 müssen Auftragnehmer ge-
nerell nachweisen können, daß sie in der lage sind, für jeden 
Verfahrensschritt die vorgeschriebene Qualität zu erreichen. Eine 
bestätigung hierfür ist z. b. die Anwendung eines Qualitätssiche-
rungssystems nach Iso 9001 und zertifizierung gegeben.

6.  Nach dIN EN Iso 12944-7 Pkt. 6.2 müssen die Anweisungen der ge-
rätehersteller eingehalten werden. die geräte müssen regelmäßig 
geprüft, kalibriert und gewartet werden. diese Ergebnisse sind zu 
protokollieren.

7.  Kontrollen und überprüfungen müssen nach EN 1090-2 Anhang f 
(normativ) in übereinstimmung mit einem Qualitätsmanagement-
plan und den Abschnitten f.7.2 bis f.7.4 durchgeführt und die Er-
gebnisse aufgezeichnet werden.

  Hinweis: Diese Aufzeichnungen können gleichzeitig auch Bestandteil 
der WPK werden.
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h i n t e r g r u n d

die Verordnung (Eu) Nr. 305/2011 wird die bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg zum 01.07.2013 ablösen. Ab diesem zeitpunkt 
müssen „leistungserklärungen“ für die bauprodukte abgegeben 
werden. 
diese leistungserklärungen können mit den auch heute schon 
auszustellenden übereinstimmungserklärungen (siehe bauregel-
liste) bzw. Konformitätsnachweisen (siehe bauproduktenrichtli-
nie 89/106 EWg), verglichen werden.
mit der Veröffentlichung der EN 1090-1 im Europäischen Amts-
blatt wurde eine weitere  Voraussetzung geschaffen, um zukünf-
tig leistungserklärungen für „tragende stahl- und Aluminium-
bauteile und bausätze“ ausstellen zu können.

a k t u e l l e  S i t u at i o n

grundlage für das Ausstellen der leistungserklärung ist eine 
funktionierende und zertifizierte werkseigene Produktionskont-
rolle (WPK).
für bauprodukte nach EN 1090-1 umfasst die WPK auch das 
leistungsmerkmal„dauerhaftigkeit “. 
In diesem fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Herstellung 
des Korrosionsschutzes nach der bauteilspezifikation und nach EN 
1090-2 (oder EN 1090-3) er folgte.
Nach Anhang f der EN 1090-2 müssen die Anforderungen an den 
Korrosionsschutz in den Ausführungsunterlagen angegeben sein, 
z. b. durch den bezug auf eine leistungsspezifikation.
der Korrosionsschutz kann u. a. durch folgende maßnahmen er-
reicht werden, wobei die jeweiligen Normen einzuhalten sind:

• beschichtungen 
(EN Iso 12944-1 bis -8 und EN 1090-2, Anhang f)

• metallischen überzüge, aufgebracht durch
 − thermisches spritzen 

(EN 14616, EN 15311 und EN 1090-2, Anhang f; sowie 
brl A t1* mit EN Iso 2063*)

 − Verzinken 
(EN Iso 1461, EN Iso 14713-1, EN Iso 14713-2 und EN 
1090-2, Anhang f sowie brl A t1* mit dAst 022*)

*)  In deutschland gelten z. zt. auch noch die Anforderungen der bau-
regelliste A teil 1 wie folgt: 
- thermisches spritzen (üHP-Verfahren) 
- feuerverzinken (üz-Verfahren)




